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BEZIRKSTAG VON UNTERFRANKEN
 

 

Sitzungsvorlage  
 

Vorlage Nr.: 3300/005/2025 
 

Federführung: 3300 Fachber. und. Sachverst. für Fischerei Datum: 14.11.2025 

Bearbeiter: Michael Kolahsa AZ:  

 
Beratungsfolge:   Datum:  
Bezirksausschuss 26.11.2025 
Bezirkstag 18.12.2025 

 

 

Bezirksfischereiverordnung des Bezirks Unterfranken - gültig ab 01.01.2026 
 
Sachverhalt: 
 
Die derzeit gültige Bezirksfischereiverordnung für Unterfranken tritt Ende dieses Jahres außer Kraft. 
Sie ist deshalb neu zu erlassen. 
 
Mit der Bezirksfischereiverordnung sollen die überregionalen Regelungen des Bayerischen 
Fischereigesetzes und der Ausführungsverordnung zum Fischereigesetz an die lokalen 
Besonderheiten in den einzelnen Regierungsbezirken angepasst werden. 
 
Der Fachberater und Sachverständige für Fischerei des Bezirks Unterfranken schlägt vor, die 
Verordnung zum 01.01.2026 in der beiliegenden Fassung neu zu erlassen. 
 
Die Verordnung ist mit den einschlägigen Institutionen und Verbänden – dem Fischereiverband 
Unterfranken e. V., den unterfränkischen Hegefischereigenossenschaften, den Berufs- und 
Nebenerwerbsfischern am Main, der Regierung von Unterfranken und dem Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus – abgestimmt.  
Das Benehmen mit der Regierung von Unterfranken wurde am 04.07.2025 hergestellt. 
 
Die Änderungen sind im beiliegenden Verordnungsentwurf gelb markiert. Die wesentlichen 
Änderungen betreffen überwiegend Schonzeiten und Schonmaße bestimmter Fischarten. 
Insbesondere für den Main wurden einheitliche Vorgaben geschaffen, um die Unterschiede zwischen 
den benachbarten Bundesländern Baden-Württemberg und Hessen auszugleichen. Ferner wurden 
Anpassungen an Gewässerstrecken vorgenommen, die nicht der Forellen-/Äschenregion 
(Salmoniden) zugeordnet werden. Insgesamt wird die Verordnung schlanker durch Reduzierung von 
Vorgaben die bereits anderweitig gesetzlich geregelt sind.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bezirkstag von Unterfranken stimmt der Bezirksfischereiverordnung in der vorliegenden Fassung 
zu. Der Bezirkstagspräsident wird ermächtigt, die Verordnung auszufertigen. 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
1 Bezirksfischereiverordnung (gültig ab 01.01.2026) 
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